
Synopse aller Änderungen des AufenthG am 01.01.2023

Diese Gegenüberstellung vergleicht die jeweils alte Fassung (linke Spalte) mit der neuen Fassung
(rechte Spalte) aller am 1. Januar 2023 durch Artikel 2 des AsylVfBG geänderten Einzelnormen.
Synopsen für andere Änderungstermine finden Sie in der Änderungshistorie des AufenthG.

Hervorhebungen: alter Text , neuer Text

Änderung verpasst? AufenthG abonnieren!

AufenthG a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.01.2023 geltenden Fassung

AufenthG n.F. (neue Fassung)
in der am 01.01.2023 geltenden Fassung

durch Artikel 2 G. v. 21.12.2022 BGBl. I S. 2817

(Anzeige unveränderter Textabschnitte u. U. gekürzt - Doppelklick für Vollansicht)

§ 26 Dauer des Aufenthalts

(1) 1 Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann für jeweils längstens drei Jahre erteilt und verlängert
werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 jedoch für längstens sechs Monate, solange sich der
Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat. 2 Asylberechtigten und
Ausländern, denen die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Absatz 1 des Asylgesetzes zuerkannt worden ist, wird
die Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre erteilt. 3 Subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Absatz 1 des
Asylgesetzes wird die Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr erteilt, bei Verlängerung für zwei weitere Jahre. 4 Ausländern,
die die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 erfüllen, wird die Aufenthaltserlaubnis für mindestens ein Jahr erteilt. 5

(Text alte Fassung)

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht
nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes mitgeteilt hat,
dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die
Rücknahme vorliegen; ist der Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis eine Entscheidung des
Bundesamtes vorausgegangen, die im Jahr 2015, 2016
oder 2017 unanfechtbar geworden ist, muss das
Bundesamt mitgeteilt haben, dass die Voraussetzungen
für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen,

(Text neue Fassung)

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht
nach § 73b Absatz 3 des Asylgesetzes mitgeteilt hat,
dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die
Rücknahme vorliegen,

3. sein Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist,

4. er über hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen.

2 § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 6, § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 9 Absatz 4 finden entsprechend Anwendung; von der

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht
nach § 73 Absatz 2a des Asylgesetzes mitgeteilt hat,
dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die
Rücknahme vorliegen; ist der Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis eine Entscheidung des
Bundesamtes vorausgegangen, die im Jahr 2015, 2016
oder 2017 unanfechtbar geworden ist, muss das
Bundesamt mitgeteilt haben, dass die Voraussetzungen
für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen,

2. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht
nach § 73b Absatz 3 des Asylgesetzes mitgeteilt hat,
dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die
Rücknahme vorliegen,
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3. er die deutsche Sprache beherrscht,

4. sein Lebensunterhalt weit überwiegend gesichert ist und

5. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen.

4 In den Fällen des Satzes 3 finden § 9 Absatz 3 Satz 1 und § 9 Absatz 4 entsprechend Anwendung. 5 Für Kinder, die

§ 79 Entscheidung über den Aufenthalt

(1) 1 Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet bekannten Umstände und
zugänglichen Erkenntnisse entschieden. 2 Über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7
entscheidet die Ausländerbehörde auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen
Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des Bundes außerhalb des
Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.

(2) Beantragt ein Ausländer, gegen den wegen des Verdachts einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt

3. bei dem ein Widerrufsverfahren nach § 73b Absatz 1
Satz 1 des Asylgesetzes oder ein Rücknahmeverfahren
nach § 73b Absatz 3 des Asylgesetzes eingeleitet wurde,

3. bei dem ein Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren
nach § 73b des Asylgesetzes eingeleitet wurde,

ist die Entscheidung über die Erteilung des Aufenthaltstitels gemäß § 36a Absatz 1 bis zum Abschluss des jeweiligen
Verfahrens, im Falle einer gerichtlichen Entscheidung bis zu ihrer Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über den
Aufenthaltstitel gemäß § 36a Absatz 1 kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden werden. 2

Im Fall von Satz 1 Nummer 3 ist bei einem Widerruf oder einer Rücknahme der Zuerkennung des subsidiären
Schutzes auf das Verfahren zur Entscheidung über den Widerruf des Aufenthaltstitels des Ausländers nach § 52
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 abzustellen.

Link zu dieser Seite: https://www.buzer.de/gesetz/4752/v293470-2023-01-01.htm   
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